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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Steuerung des elektrischen Ladens einer Gruppe von Fahrzeugen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung des elektrischen Ladens einer Gruppe
von Fahrzeugen (1), welche elektrisch an ein Stromnetz
eines Stromnetzbetreibers angeschlossen sind, wobei die
jeweiligen Fahrzeuge (1) aus dem Stromnetz Strom zum
Laden eines fahrzeugseitigen Energiespeichers beziehen.
Ein zentrales Steuersystem (CO) kann mit den jeweiligen
Fahrzeugen (1) sowie mit einem Server (SE') des Strom-
netzbetreibers und einer Anzahl von elektrischen Einhei-
ten (SB) über Kommunikationssignale kommunizieren, wo-
bei die Anzahl von elektrischen Einheiten (SB) jeweils eine
höhere Reaktionszeit für eine elektrische Leistungsanpas-
sung in Antwort auf Kommunikationssignale des zentralen
Steuersystems (CO) und/oder eine höhere Zeitsynchronität
in Bezug auf eine Uhr des zentralen Steuersystems (CO)
im Vergleich zu den Fahrzeugen (1) aufweisen. Das Steu-
ersystem (CO) sendet in Antwort auf einen empfangenen
Reduktionsbefehl (RB) des Servers (SE') an Fahrzeuge (1)
der Gruppe einen oder mehrere erste Befehle (B1), die
ein Aussetzen des Ladens von fahrzeugseitigen Energie-
speichern bewirken, wobei der Reduktionsbefehl (RB) ei-
nen Leistungsbetrag festlegt, um den die Leistungsaufnah-
me der Gruppe von Fahrzeugen (1) am Stromnetz zu ver-
mindern ist. Ferner ermittelt das Steuersystem (CO) in vor-
gegebenen Zeitabständen einen Leistungswert (LW), der
sich zusammensetzt aus der Verringerung der Gesamtleis-
tungsaufnahme der fahrzeugseitigen Energiespeicher und
der Anzahl von elektrischen Einheiten (SB) zuzüglich der
Erhöhung der Gesamtleistungsabgabe der fahrzeugseiti-
gen Energiespeicher und der Anzahl von elektrischen Ein-
heiten (SB). Dabei regelt das Steuersystem (CO) über ei-
nen oder mehrere zweite Befehle (B2), die es an elektrische
Einheiten (SB) sendet und welche eine Veränderung der
Leistungsaufnahme und/oder Leistungsabgabe von elek-
trischen Einheiten (SB) bewirken, den Leistungswert (LW)

auf den Leistungsbetrag (LB) gemäß dem Reduktionsbe-
fehl (RB).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung des elektrischen Ladens einer Gruppe von Fahr-
zeugen sowie ein entsprechendes Steuersystem.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
das Laden der Energiespeicher einer Gruppe bzw.
eines Pools von elektrisch antreibbaren Fahrzeugen
über ein Steuersystem derart zu steuern, dass auch
Anforderungen des Betreibers des zum Laden ver-
wendeten Stromnetzes im Hinblick auf eine Leis-
tungsreduktion berücksichtigt werden. Mit anderen
Worten kann bei entsprechender Anforderung des
Stromnetzbetreibers das Laden bestimmter Fahrzeu-
ge des Fahrzeugpools unterbrochen oder verzögert
werden, um hierdurch die Leistungsaufnahme im
Stromnetz zu vermindern. Dabei wird das Laden nur
von solchen Fahrzeugen ausgesetzt, bei denen die
Unterbrechung des Ladevorgangs keinen Einfluss
auf eine vom Nutzer des Fahrzeugs spezifizierte Ab-
fahrtszeit hat, d.h. auch bei späterer Wiederaufnah-
me des Ladevorgangs ist immer noch genügend Zeit
zur Verfügung, um das Fahrzeug komplett bzw. bis
auf einen vorgegebenen Ladezustand zu laden.

[0003] Bei dem obigen Verfahren, bei dem das La-
den eines Fahrzeugpools zum Ausgleich von Über-
lasten im Stromnetz beeinflusst wird, kann der
Fall auftreten, dass eine vom Stromnetzbetreiber
erwünschte Leistungsreduktion über die Unterbre-
chung von Ladevorgängen der fahrzeugseitigen En-
ergiespeicher nicht erreicht werden kann. Es gibt des-
halb Ansätze, dass in solchen Fällen ergänzend Leis-
tung aus einer oder mehreren elektrischen Einhei-
ten und insbesondere aus einem stationären Batte-
riespeicher in das Stromnetz eingespeist wird, um
hierdurch die Vorgaben des Stromnetzbetreibers zu
erfüllen.

[0004] Bei der Durchführung einer Leistungsreduk-
tion unter Verwendung von fahrzeugseitigen Ener-
giespeichern besteht das Problem, dass die Fahr-
zeuge oftmals eine hohe Reaktionszeit auf Befehle
eines zentralen Steuersystems aufweist bzw. nicht
zeitsynchron mit dem Steuersystem arbeiten. Dem-
zufolge ist eine schnelle Reduktion der Leistung ba-
sierend auf den Anforderungen des Stromnetzbetrei-
bers nicht immer realisierbar.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, den
Vorgang des Ladens einer Gruppe von Fahrzeugen
derart zu steuern, dass Anforderungen des Strom-
netzbetreibers zur Leistungsreduktion schnell erfüllt
werden können.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur
Steuerung des elektrischen Ladens einer Gruppe von
Fahrzeugen, welche elektrisch an ein Stromnetz ei-
nes Stromnetzbetreibers angeschlossen sind, wobei
die jeweiligen Fahrzeuge aus dem Stromnetz Strom
zum Laden eines fahrzeugseitigen Energiespeichers
zum Antrieb des jeweiligen Fahrzeugs beziehen. Mit
anderen Worten sind die Fahrzeuge elektrisch an-
treibbare Fahrzeuge, wie z.B. reine Elektrofahrzeu-
ge oder Hybridfahrzeuge. In dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren kann ein zentrales Steuersystem mit
den jeweiligen Fahrzeugen der Gruppe sowie mit ei-
nem Server des Stromnetzbetreibers und einer An-
zahl von elektrischen Einheiten (d.h. zumindest ei-
ner elektrischen Einheit) über Kommunikationssigna-
le kommunizieren. Die Anzahl von elektrischen Ein-
heiten umfasst eine oder mehrere Stromverbrauchs-
und/oder Stromabgabeeinheiten, welche jeweils eine
höhere Reaktionszeit für eine elektrische Leistungs-
anpassung in Antwort auf Kommunikationssignale
des zentralen Steuersystems und/oder eine höhere
Zeitsynchronität in Bezug auf eine Uhr des zentralen
Steuersystems im Vergleich zu den Fahrzeugen auf-
weisen. Mit anderen Worten kann eine entsprechen-
de elektrische Einheit schneller auf Kommunikations-
signale des zentralen Steuersystems mit einer Leis-
tungsanpassung reagieren bzw. weist eine entspre-
chende elektrische Einheit eine lokale Uhr auf, wel-
che genauer mit der Uhr des zentralen Steuersys-
tems übereinstimmt als die lokalen Uhren der Fahr-
zeuge. Die Reaktionszeit kann in an sich bekann-
ter Weise durch eine mittlere Reaktions- bzw. Verzö-
gerungszeit angegeben werden. Die Zeitsynchronität
kann in an sich bekannter Weise durch eine Abwei-
chung der lokalen Uhr pro Zeiteinheit von der Uhr des
zentralen Steuersystems angegeben werden. Je hö-
her diese Zeitabweichung ist, desto geringer ist die
Zeitsynchronität.

[0008] In dem erfindungsgemäßen Verfahren sen-
det das zentrale Steuersystem in Antwort auf ei-
nen empfangenen Reduktionsbefehl, der vom Server
des Stromnetzbetreibers stammt, einen oder mehre-
re erste Befehle an zumindest einen Teil der Fahrzeu-
ge. Im Falle, dass das zentrale Steuersystem mehre-
re Befehle übermittelt, werden diese im Wesentlichen
zeitgleich ausgesendet. Die ersten Befehle bewirken
ein Aussetzen des Ladens der fahrzeugseitigen En-
ergiespeicher des zumindest einen Teils der Fahr-
zeuge. Ein Reduktionsbefehl legt dabei einen Leis-
tungsbetrag fest, um den die Leistungsaufnahme der
Gruppe von Fahrzeuge am Stromnetz zu vermindern
ist.

[0009] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ermittelt das zentrale Steuersystem ab dem Aus-
senden des oder der ersten Befehle in vorgegebe-
nen Zeitabständen einen Leistungswert. Mit ande-
ren Worten überwacht das zentrale Steuersystem
ab dem Aussenden des oder der ersten Befehle ei-
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nen Leistungswert. Dieser Leistungswert setzt sich
zusammen aus der (aktuell vorliegenden) Verringe-
rung der Gesamtleistungsaufnahme der fahrzeugsei-
tigen Energiespeicher der Fahrzeuge der Gruppe und
der Anzahl von elektrischen Einheiten im Vergleich
zur Gesamtleistungsaufnahme beim Aussenden des
oder der ersten Befehle zuzüglich der (aktuell vorlie-
genden) Erhöhung der Gesamtleistungsabgabe der
fahrzeugseitigen Energiespeicher der Fahrzeuge der
Gruppe und der Anzahl von elektrischen Einheiten im
Vergleich zur Gesamtleistungsabgabe beim Aussen-
den des oder der Befehle. Die Verringerung der Ge-
samtleistungsaufnahme hat einen positiven Wert, so-
fern tatsächlich eine Verringerung vorliegt. Sollte sich
jedoch im Rahmen der Überwachung ergeben, dass
es tatsächlich zu einer Erhöhung der Leistungsauf-
nahme kommt, so wird der Wert der Verringerung ne-
gativ. Analog hat die Erhöhung der Gesamtleistungs-
abgabe einen positiven Wert, sofern die Gesamt-
leistungsabgabe tatsächlich größer wird. Nimmt die
Gesamtleistungsabgabe jedoch ab, ist dieser Wert
negativ. Ein entsprechender Leistungsaufnahmewert
für einen fahrzeugseitigen Energiespeicher bzw. eine
elektrische Einheit hat den Wert 0, wenn keine Leis-
tungsaufnahme stattfindet bzw. statt einer Leistungs-
aufnahme eine Leistungsabgabe erfolgt. Analog liegt
der Wert einer Leistungsabgabe eines fahrzeugseiti-
gen Energiespeichers bzw. einer elektrischen Einheit
bei 0, wenn keine Leistungsabgabe stattfindet bzw.
stattdessen eine Leistungsaufnahme erfolgt.

[0010] Im Besonderen lässt sich der obige Leis-
tungswert auch als Summe aus einer Leistungs-
aufnahmedifferenz und einer Leistungsabgabediffe-
renz darstellen. Dabei ist die Leistungsaufnahmedif-
ferenz die Differenz zwischen der Gesamtleistungs-
aufnahme der fahrzeugseitigen Energiespeicher der
Fahrzeuge der Gruppe und der Anzahl von elektri-
schen Einheiten beim Aussenden des oder der ersten
Befehle und der aktuellen Gesamtleistungsaufnah-
me. Das heißt, die Leistungsaufnahmedifferenz ist
bei einer Verringerung der Gesamtleistungsaufnah-
me nach Aussenden der ersten Befehle positiv und
bei einer Erhöhung negativ. Demgegenüber ist die
Leistungsabgabedifferenz die Differenz zwischen der
aktuellen Gesamtleistungsabgabe der fahrzeugseiti-
gen Energiespeicher der Fahrzeuge der Gruppe und
der Anzahl von elektrischen Einheiten und der Ge-
samtleistungsabgabe beim Aussenden des oder der
ersten Befehle. Mit anderen Worten ist die Leistungs-
abgabedifferenz bei einer Erhöhung der Gesamtleis-
tungsabgabe positiv und bei einer Erniedrigung der
Gesamtleistungsabgabe negativ.

[0011] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens regelt das zentrale Steuersystem den Leistungs-
wert auf den Leistungsbetrag gemäß dem Redukti-
onsbefehl. Hierfür verwendet es einen oder mehrere
zweite Befehle, die es an zumindest einen Teil der
Anzahl von elektrischen Einheiten sendet und welche

eine Veränderung der Leistungsaufnahme und/oder
Leistungsabgabe des zumindest einen Teils der An-
zahl von elektrischen Einheiten bewirken.

[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet
sich dadurch aus, dass mittels einer Regelung un-
ter Heranziehung von elektrischen Einheiten mit ei-
ner höheren Reaktionszeit bzw. Synchronität eine
schnelle und genaue Leistungsreduktion durch ei-
ne Gruppe von Fahrzeugen in Antwort auf eine An-
forderung eines Stromnetzbetreibers bewirkt werden
kann. Im Rahmen dieser Regelung stellt der Leis-
tungswert die Regelgröße, der Leistungsbetrag die
Führungsgröße (Sollgröße) und die Veränderung der
Leistungsaufnahme und/oder Leistungsabgabe des
zumindest einen Teils der Anzahl von elektrischen
Einheiten die Stellgröße dar.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens um-
fasst die Anzahl von elektrischen Einheiten einen
oder mehrere stationäre Energiespeicher. Vorzugs-
weise sind diese stationären Energiespeicher eine
oder mehrere stationäre Batteriespeicher. Zum Bei-
spiel können sich die stationären Batteriespeicher
aus ausrangierten Fahrzeugbatterien zusammenset-
zen. Alternativ oder zusätzlich kann die Anzahl von
elektrischen Einheiten auch eine oder mehrere elek-
trische Energieerzeugungsanlagen, insbesondere ei-
nen oder mehrere elektrische Generatoren, umfas-
sen. Stationäre Energiespeicher bzw. elektrische En-
ergieerzeugungsanlagen weisen in der Regel eine
gute und schnelle Steuerbarkeit ihrer elektrischen
Leistung auf.

[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens ermittelt
das zentrale Steuersystem den Leistungswert über
die Abfrage von Leistungsmesswerten von einem
oder mehreren Messgeräten an den Ladestellen der
Fahrzeuge und von einem oder mehreren Messge-
räten an der Anzahl von elektrischen Einheiten. Die
entsprechenden Leistungsmesswerte können dabei
in einem zentralen Speicher bzw. in einer Cloud hin-
terlegt sein, auf die das zentrale Steuersystem Zugriff
hat.

[0015] In einer weiteren Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sind mehrere Typen von elektri-
schen Einheiten vorhanden, wobei die Reaktionszei-
ten der elektrischen Einheiten eines jeweiligen Typs
in einem anderen Wertebereich als die Reaktionszei-
ten der elektrischen Einheiten eines anderen Typs lie-
gen und/oder wobei die Zeitsynchronitäten der elek-
trischen Einheiten eines jeweiligen Typs in einem an-
deren Wertebereich als die Zeitsynchronitäten der
elektrischen Einheiten eines anderen Typs liegen.
Die Wertebereiche sind vorzugsweise disjunkt. Der
Begriff des Wertebereichs ist ferner weit zu verstehen
und kann gegebenenfalls auch nur einen einzelnen
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Wert umfassen. Im Rahmen dieser Ausführungsform
berücksichtigt das zentrale Steuersystem bei der Re-
gelung des Leistungswerts auf den Leistungsbetrag
gemäß dem Reduktionsbefehl die Typen von elek-
trischen Einheiten in Reihenfolge der Wertebereiche
hin zu kürzeren Reaktionszeiten und/oder in Reihen-
folge der Wertebereiche hin zu höheren Zeitsynchro-
nitäten. Auf diese Weise werden elektrische Einhei-
ten schrittweise in der Reihenfolge der Verbesserung
ihrer Reaktionszeit bzw. Zeitsynchronität bei der Re-
gelung berücksichtigt.

[0016] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind für eine oder meh-
rere spezifische Fahrzeuge der Gruppe jeweils ein
Ladezeitfenster, ein Abfahrtszeitpunkt und ein Soll-
ladezustand des fahrzeugseitigen Energiespeichers
zum Abfahrtszeitpunkt festgelegt, wobei der Ladevor-
gang des fahrzeugseitigen Energiespeichers des je-
weiligen spezifischen Fahrzeugs derart gemäß dem
Ladezeitfenster erfolgt, dass ein Ladezeitkriterium er-
füllt ist, so dass (d.h. bei Erfüllung des Ladezeitkrite-
riums) der Ladevorgang ganz im Ladezeitfenster liegt
oder das ganze Ladezeitfenster umfasst und gleich-
zeitig sichergestellt ist, dass der Sollladezustand spä-
testens zum Abfahrtszeitpunkt erreicht ist. In dieser
Ausführungsform wird im Falle, dass das zentrale
Steuersystem einen ersten Befehl an ein spezifisches
Fahrzeug sendet, der Ladevorgang gemäß dem La-
dezeitfenster eine vorbestimmte Zeitspanne ausge-
setzt und ein neues Ladezeitfenster festgelegt, wel-
ches von dem aktuell verwendeten Ladezeitfenster
abweicht, wobei der Beginn des neuen Ladezeitfens-
ters nach der vorbestimmten Zeitspanne liegt und
ansonsten der Ladevorgang gemäß dem neuen La-
dezeitfenster das Ladezeitkriterium bei unveränder-
tem Abfahrtszeitpunkt und Sollladezustand erfüllt. Mit
dieser Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens
werden somit bei einem Aussetzen des Ladevor-
gangs entsprechende Abfahrtszeitpunkte und Soll-
ladezustände berücksichtigt. Vorzugsweise können
der Abfahrtszeitpunkt und/oder der Sollladezustand
durch einen Nutzer des entsprechenden Fahrzeugs,
z.B. beim Anschluss des Fahrzeugs an eine Ladesta-
tion, spezifiziert werden.

[0017] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein zen-
trales Steuersystem zur Steuerung des elektrischen
Ladens einer Gruppe von Fahrzeugen, welche elek-
trisch an ein Stromnetz eines Stromnetzbetreibers
angeschlossen sind, wobei die jeweiligen Fahrzeu-
ge aus dem Stromnetz Strom zum Laden eines fahr-
zeugseitigen Energiespeichers zum Antrieb des je-
weiligen Fahrzeugs beziehen. Das zentrale Steu-
ersystem kann mit den jeweiligen Fahrzeugen der
Gruppe sowie mit einem Server des Stromnetz-
betreibers und einer Anzahl von elektrischen Ein-
heiten über Kommunikationssignale kommunizieren.
Die Anzahl von elektrischen Einheiten umfasst eine
oder mehrere Stromverbrauchs- und/oder Stromab-

gabeeinheiten, welche jeweils eine höhere Reakti-
onszeit für eine elektrische Leistungsanpassung in
Antwort auf Kommunikationssignale des zentralen
Steuersystems und/oder eine höhere Zeitsynchroni-
tät in Bezug auf eine Uhr des zentralen Steuersys-
tems im Vergleich zu den Fahrzeugen aufweisen.

[0018] Das erfindungsgemäße zentrale Steuersys-
tem ist derart ausgestaltet, dass es in Antwort auf ei-
nen empfangenen Reduktionsbefehl, der vom Server
des Stromnetzbetreibers stammt, an zumindest ei-
nen Teil der Fahrzeuge der Gruppe einen oder meh-
rere erste Befehle sendet, die ein Aussetzen des La-
dens der fahrzeugseitigen Energiespeicher des zu-
mindest einen Teils der Fahrzeuge bewirken. Der Re-
duktionsbefehl legt einen Leistungsbetrag fest, um
den die Leistungsaufnahme der Gruppe von Fahr-
zeugen am Stromnetz zu vermindern ist.

[0019] Das zentrale Steuersystem ist ferner der-
art ausgestaltet, dass es ab dem Aussenden des
oder der ersten Befehle in vorgegebenen Zeitabstän-
den einen Leistungswert ermittelt, der sich zusam-
mensetzt aus der Verringerung der Gesamtleistungs-
aufnahme der fahrzeugseitigen Energiespeicher der
Fahrzeuge der Gruppe und der Anzahl von elektri-
schen Einheiten im Vergleich zur Gesamtleistungs-
aufnahme beim Aussenden des oder der ersten Be-
fehle zuzüglich der Erhöhung der Gesamtleistungs-
abgabe der fahrzeugseitigen Energiespeicher der
Fahrzeuge der Gruppe und der Anzahl von elektri-
schen Einheiten im Vergleich zur Gesamtleistungs-
abgabe beim Aussenden des oder der ersten Befeh-
le.

[0020] Das zentrale Steuersystem ist ferner dazu
eingerichtet, um über einen oder mehrere zweite Be-
fehle den Leistungswert auf den Leistungsbetrag ge-
mäß dem Reduktionsbefehl zu regeln. Die zweiten
Befehle werden von dem zentralen Steuersystem an
zumindest einen Teil der Anzahl von elektrischen Ein-
heiten gesendet und diese Befehle bewirken eine
Veränderung der Leistungsaufnahme und/oder der
Leistungsabgabe des zumindest einen Teils der An-
zahl von elektrischen Einheiten.

[0021] Das soeben beschriebene Steuersystem ist
vorzugsweise derart ausgestaltet, dass es eine oder
mehrere bevorzugte Varianten des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ausführen kann.

[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detail-
liert beschrieben.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Infrastruktur, in der eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens durchgeführt wird; und
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[0025] Fig. 2 ein Flussdiagramm, welches den Ab-
lauf einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens verdeutlicht.

[0026] In Fig. 1 ist in schematischer Darstellung ei-
ne Infrastruktur zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens dargestellt. Ein Kernbestand-
teil dieser Infrastruktur ist eine zentrale Steuerein-
heit CO, welche in einem Server SE integriert ist und
zur Steuerung des Ladens einer Flotte aus mehreren
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (d.h. der An-
triebsbatterien dieser Fahrzeuge) dient. Beispielhaft
sind aus dieser Fahrzeugflotte drei Elektrofahrzeuge
1 wiedergegeben. Diese Fahrzeuge sind kommuni-
kationstechnisch über ein Portal PT an die Steuerein-
heit CO angebunden. Das Steuersystem CO hat über
ein geeignetes Steuer-Backend (nicht gezeigt) Zugriff
auf das Portal PT, welches wiederum mit den ein-
zelnen Fahrzeugen 1, z.B. über SMS, kommunizie-
ren kann. Mittels des Kommunikationswegs über das
Portal PT kann ein Ladezeitfenster von dem Steuer-
system CO an die einzelnen Fahrzeuge 1 übermittelt
werden. Über dieses Ladezeitfenster wird der Zeitab-
lauf des Ladevorgangs für das entsprechende Fahr-
zeug festgelegt. Darüber hinaus können mittels des
Kommunikationswegs über das Portal an bestimmte
Fahrzeuge erste Befehle B1 zum Aussetzen des La-
devorgangs der Antriebsbatterien dieser Fahrzeuge
übermittelt werden, wie weiter unten näher beschrie-
ben wird.

[0027] Zu jedem einzelnen Fahrzeug 1 der Fahr-
zeugflotte gehört ein Nutzer, der über ein Smartpho-
ne 2 verfügt, wobei aus Übersichtlichkeitsgründen
nur ein einzelnes Smartphone angedeutet ist. Mit die-
sem Smartphone kann der Nutzer zum einen über
das nicht gezeigte Steuer-Backend mit dem Steuer-
system CO und zum anderen über das Portal PT
mit seinem Fahrzeug kommunizieren. Insbesondere
kann der Nutzer beim Laden der Antriebsbatterie sei-
nes Fahrzeugs über ein Stromnetz ein Ladezeitfens-
ter spezifizieren, in dem das Laden besonders güns-
tig ist. Das Laden der Batterie erfolgt dann bevorzugt
im Ladezeitfenster. Ebenso kann er einen Abfahrts-
zeitpunkt sowie den Sollladezustand zum Abfahrts-
zeitpunkt (in der Regel 100 %) festlegen. Diese Da-
ten werden über das Smartphone 2 sowohl an das
zentrale Steuersystem CO als auch das Fahrzeug 1
des Nutzers übermittelt.

[0028] Das Steuersystem CO kommuniziert gemäß
Fig. 1 auch mit einem Server SE', der zu einem
Stromnetzbetreiber gehört, an dessen Stromnetz die
Fahrzeuge 1 der Fahrzeugflotte bzw. deren Batterien
geladen werden. Von diesem Server SE' wird bei ei-
ner Überlast im Stromnetz ein Reduktionsbefehl RB
an das Steuersystem CO übermittelt. Dieser Reduk-
tionsbefehl spezifiziert einen Leistungsbetrag LB, um
den die über den Fahrzeugpool durch elektrisches
Laden entnommene Leistung vermindert werden soll.

[0029] Darüber hinaus ist in der Infrastruktur der
Fig. 1 ein Energiespeichersystem in der Form ei-
nes stationären Batteriespeichers SB vorgesehen,
der über das Steuersystem CO mittels einer geeig-
neten Schnittstelle ansteuerbar ist und zu dem Be-
treiber des Steuersystems CO gehört. Der Batterie-
speicher kann basierend auf der Steuerung über das
Steuersystem CO Strom in das Stromnetz des Strom-
netzbetreibers einspeisen bzw. aus dem Stromnetz
entnehmen. Im Rahmen der Steuerung des Batterie-
speichers werden zweite Befehle B2 von dem Steuer-
system an den Batteriespeicher gesendet, wie weiter
unten näher erläutert wird. Der Betreiber des Steuer-
systems ist z.B. der Hersteller der Fahrzeuge 1 der
Fahrzeugflotte.

[0030] Ein Ziel der Infrastruktur der Fig. 1 besteht
darin, dass der Stromnetzbetreiber über seinen Ser-
ver SE' die Reduktionsbefehle RB an das Steuersys-
tem CO im Falle von Überlast in seinem Stromnetz
schicken kann. Daraufhin setzt das Steuersystem
mittels des Aussendens von ersten Befehlen B1 an
zumindest einen Teils der gerade ladenden Fahrzeu-
ge 1 das Laden dieser Fahrzeuge für eine vorgege-
bene Aussetz-Zeitspanne aus, um hierdurch die Last
im Stromnetz zu reduzieren. Die Aussetz-Zeitspanne
ist in der hier beschriebenen Ausführungsform fest
vorgegeben und liegt bei einer Stunde. Es wird dabei
nur der Ladevorgang von solchen Fahrzeugen aus-
gesetzt, bei denen sichergestellt ist, dass nach Wie-
deraufnahme des Ladevorgangs nach der Zeitspan-
ne des Aussetzens immer noch genug Zeit bis zum
Abfahrtszeitpunkt verfügbar ist, um die Antriebsbat-
terie des entsprechenden Fahrzeugs bis zum Sollla-
dezustand zu laden.

[0031] Da die Reaktionszeiten der Fahrzeuge auf die
ersten Befehle B1 sehr unterschiedlich und unter Um-
ständen auch sehr lange sein können, wird im Rah-
men der hier beschriebenen Ausführungsform ferner
die aufgenommene oder abgegebene Leistung des
Batteriespeichers über die zweiten Befehle B2 ange-
passt, um hierdurch eine schnelles und genaues Ein-
stellen der Leistungsreduktion auf den Leistungsbe-
trag LB des Reduktionsbefehls RB zu erreichen, wie
nachfolgend anhand von Fig. 2 erläutert wird. Man
macht sich hierbei die Erkenntnis zunutze, dass der
Batteriespeicher SB seine Leistung schneller und ge-
nauer als die Fahrzeuge 1 anpassen kann.

[0032] Gemäß Schritt S1 der Fig. 2 wird im Falle
einer Überlast des Stromnetzes ein Reduktionsbe-
fehl RB mit dem entsprechenden Leistungsbetrag LB
von dem Server SE' ausgesendet und in dem zen-
tralen Steuersystem CO empfangen. Anschließend
werden durch das Steuersystem diejenigen Fahrzeu-
ge der Fahrzeugflotte ermittelt, welchen ein Ausset-
zen des Ladevorgangs um die vorgegebene Aussetz-
Zeitspanne möglich ist, ohne dass hierdurch der ent-
sprechende Abfahrtszeitpunkt bzw. Sollladezustand
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für das Fahrzeug verändert wird. Anschließend wer-
den gemäß Schritt S2 erste Befehle B1 an alle bzw.
ggf. auch nur einen Teil der ermittelten Fahrzeuge ge-
sendet. Wenn möglich, werden die ersten Befehle an
so viele Fahrzeuge gesendet, dass durch Aussetzen
des Ladevorgangs in diesen Fahrzeugen eine Ver-
minderung der Leistungsaufnahme durch die fahr-
zeugseitigen Antriebsbatterien um den Leistungsbe-
trag LB erreicht wird. Die ersten Befehle bewirken bei
Empfang in den Fahrzeugen 1 ein Aussetzen des La-
devorgangs für die vorbestimmte Aussetz-Zeitspan-
ne in den entsprechenden Antriebsbatterien.

[0033] Um eine schnelle Verminderung der Leistung
um den Leistungsbetrag LB zu erreichen, wird in
Schritt S3 in vorbestimmten Zeitabständen ein Leis-
tungswert LW durch das Steuersystem CO ermit-
telt. Wie bereits weiter oben erläutert, setzt sich die-
ser Leistungswert zusammen aus der (aktuell vorlie-
genden) Verringerung der Gesamtleistungsaufnah-
me der Antriebsbatterien der Fahrzeuge des Fahr-
zeugpools und des Batteriespeichers im Vergleich
zur Gesamtleistungsaufnahme beim Aussenden der
ersten Befehle B1 zuzüglich der (aktuell vorliegen-
den) Erhöhung der Gesamtleistungsabgabe der An-
triebsbatterien der Fahrzeuge des Fahrzeugpools
und des Batteriespeichers im Vergleich zur Gesamt-
leistungsabgabe beim Aussenden der ersten Befeh-
le. Die Ermittlung des Leistungswerts LW erfolgt ba-
sierend auf Messwerten von entsprechenden Mess-
geräten in den Antriebsbatterien der Fahrzeuge 1 und
dem Batteriespeicher SB, die von dem Steuersystem
CO, z.B. aus einem Cloud-Speicher, abgerufen wer-
den. Die Messwerte werden dabei von den Messge-
räten an diesen Cloud-Speicher übertragen.

[0034] Im Rahmen einer Regelung gemäß Schritt S4
der Fig. 2 wird der Leistungswert LW auf den Leis-
tungsbetrag LB eingestellt, wobei hierfür zweite Be-
fehle B2 genutzt werden, die von dem Steuersys-
tem CO zur Anpassung der Leistungsaufnahme bzw.
Leistungsabgabe des Batteriespeichers an diesen
gesendet werden. Mit anderen Worten stellt in dieser
Regelung die Leistungsaufnahme bzw. Leistungsab-
gabe des Batteriespeichers die Stellgröße dar, wo-
hingegen der regelmäßig ermittelte Leistungswert
LW die Regelgröße und der Leistungsbetrag LB die
Führungsgröße ist. Da im Rahmen dieser Regelung
der schnell reagierende Batteriespeicher SB berück-
sichtigt wird, wird ein schnelles und genaues Ein-
stellen der Verminderung der Leistung auf den Leis-
tungsbetrag erreicht.

[0035] Die soeben beschriebene Variante des er-
findungsgemäßen Verfahrens greift im Rahmen der
Regelung nur auf einen einzelnen Batteriespeicher
SB zurück. Alternativ können jedoch auch mehre-
re solcher Batteriespeicher und gegebenenfalls auch
andere elektrische Einheiten zur Energieerzeugung
bzw. zum Energieverbrauch genutzt werden, sofern

diese eine höhere Reaktionszeit für eine Leistungs-
anpassung im Vergleich zu den Fahrzeugen aufwei-
sen.

[0036] Die im Vorangegangenen beschriebenen
Ausführungsformen der Erfindung weisen eine Reihe
von Vorteilen auf. Insbesondere wird die Steuerung
des Ladens eines Pools von Fahrzeugen über ein
gemeinsames Steuersystem derart ermöglicht, dass
schnell und genau auf Anforderungen eines Strom-
netzbetreibers bezüglich einer Leistungsreduzierung
reagiert werden kann. Dabei werden neben fahrzeug-
seitigen Energiespeichern auch eine oder mehrere
weitere elektrische Einheiten mit schnellen Reakti-
onszeiten genutzt.

Bezugszeichenliste

1 Elektrofahrzeug
2 Smartphone
CO zentrale Steuereinheit
SE, SE' Server
SB stationärer Batteriespeicher
PT Portal
RB Reduktionsbefehl
LB Leistungsbetrag
LW Leistungswert
B1 erste Befehle
B2 zweite Befehle

Patentansprüche

1.     Verfahren zur Steuerung des elektrischen
Ladens einer Gruppe von Fahrzeugen (1), welche
elektrisch an ein Stromnetz eines Stromnetzbetrei-
bers angeschlossen sind, wobei die jeweiligen Fahr-
zeuge (1) aus dem Stromnetz Strom zum Laden
eines fahrzeugseitigen Energiespeichers zum An-
trieb des jeweiligen Fahrzeugs (1) beziehen, wobei
ein zentrales Steuersystem (CO) mit den jeweiligen
Fahrzeugen (1) der Gruppe sowie mit einem Ser-
ver (SE') des Stromnetzbetreibers und einer Anzahl
von elektrischen Einheiten (SB) über Kommunikati-
onssignale kommunizieren kann, wobei die Anzahl
von elektrischen Einheiten (SB) eine oder mehre-
re Stromverbrauchs- und/oder Stromabgabeeinhei-
ten (BS) umfasst, welche jeweils eine höhere Re-
aktionszeit für eine elektrische Leistungsanpassung
in Antwort auf Kommunikationssignale des zentralen
Steuersystems (CO) und/oder eine höhere Zeitsyn-
chronität in Bezug auf eine Uhr des zentralen Steu-
ersystems (CO) im Vergleich zu den Fahrzeugen (1)
aufweisen, wobei
– das zentrale Steuersystem (CO) in Antwort auf ei-
nen empfangenen Reduktionsbefehl (RB), der vom
Server (SE') des Stromnetzbetreibers stammt, an zu-
mindest einen Teil der Fahrzeuge (1) der Gruppe ei-
nen oder mehrere erste Befehle (B1) sendet, die ein
Aussetzen des Ladens der fahrzeugseitigen Energie-
speicher des zumindest einen Teils der Fahrzeuge
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(1) bewirken, wobei der Reduktionsbefehl (RB) einen
Leistungsbetrag festlegt, um den die Leistungsauf-
nahme der Gruppe von Fahrzeugen (1) am Strom-
netz zu vermindern ist;
– das zentrale Steuersystem (CO) ab dem Aussen-
den des oder der ersten Befehle (B1) in vorgege-
benen Zeitabständen einen Leistungswert (LW) er-
mittelt, der sich zusammensetzt aus der Verringe-
rung der Gesamtleistungsaufnahme der fahrzeugsei-
tigen Energiespeicher der Fahrzeuge (1) der Gruppe
und der Anzahl von elektrischen Einheiten (SB) im
Vergleich zur Gesamtleistungsaufnahme beim Aus-
senden des oder der ersten Befehle (B1) zuzüglich
der Erhöhung der Gesamtleistungsabgabe der fahr-
zeugseitigen Energiespeicher der Fahrzeuge (1) der
Gruppe und der Anzahl von elektrischen Einheiten
(SB) im Vergleich zur Gesamtleistungsabgabe beim
Aussenden des oder der ersten Befehle (B1);
– das zentrale Steuersystem (CO) über einen oder
mehrere zweite Befehle (B2), die es an zumindest ei-
nen Teil der Anzahl von elektrischen Einheiten (SB)
sendet und welche eine Veränderung der Leistungs-
aufnahme und/oder Leistungsabgabe des zumindest
einen Teils der Anzahl von elektrischen Einheiten
(SB) bewirken, den Leistungswert (LW) auf den Leis-
tungsbetrag (LB) gemäß dem Reduktionsbefehl (RB)
regelt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl von elektrischen Einheiten
(SB) einen oder mehrere stationäre Energiespeicher,
insbesondere einen oder mehrere Batteriespeicher,
umfasst.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzahl von elektrischen Ein-
heiten (SB) einen oder mehrere elektrische Energie-
erzeugungsanlagen, insbesondere einen oder meh-
rere elektrische Generatoren, umfasst.

4.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zen-
trale Steuersystem (CO) den Leistungswert (LW)
über die Abfrage von Leistungsmesswerten von ei-
nem oder mehreren Messgeräten an den Ladestel-
len der Fahrzeuge (1) und von einem oder mehreren
Messgeräten an der Anzahl von elektrischen Einhei-
ten (SB) erfasst.

5.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehre-
re Typen von elektrischen Einheiten (SB) vorhanden
sind, wobei die Reaktionszeiten der elektrischen Ein-
heiten (SB) eines jeweiligen Typs in einem ande-
ren Wertebereich als die Reaktionszeiten der elektri-
schen Einheiten (SB) eines anderen Typs liegen und/
oder wobei die Zeitsynchronitäten der elektrischen
Einheiten (SB) eines jeweiligen Typs in einem ande-
ren Wertebereich als die Zeitsynchronitäten der elek-
trischen Einheiten (SB) eines anderen Typs liegen,

wobei das zentrale Steuersystem (CO) bei der Re-
gelung des Leistungswerts (LW) auf den Leistungs-
betrag (LB) gemäß dem Reduktionsbefehl (RB) die
Typen von elektrischen Einheiten (SB) in Reihenfol-
ge der Wertebereiche hin zu kürzeren Reaktionszei-
ten und/oder in Reihenfolge der Wertebereiche hin zu
höheren Zeitsynchronitäten berücksichtigt.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
– für ein oder mehrere spezifische Fahrzeuge (1)
der Gruppe jeweils ein Ladezeitfenster, ein Abfahrts-
zeitpunkt und ein Sollladezustand des fahrzeugseiti-
gen Energiespeichers zum Abfahrtszeitpunkt festge-
legt sind, wobei der Ladevorgang des fahrzeugsei-
tigen Energiespeichers des jeweiligen spezifischen
Fahrzeugs (1) derart gemäß dem Ladezeitfenster er-
folgt, dass ein Ladezeitkriterium erfüllt ist, so dass
der Ladevorgang ganz im Ladezeitfenster liegt oder
das ganze Ladezeitfenster (LF) umfasst und gleich-
zeitig sichergestellt ist, dass der Sollladezustand spä-
testens zum Abfahrtszeitpunkt erreicht ist; und
– im Falle, dass das zentrale Steuersystem (CO)
einen ersten Befehl (B1) an ein spezifisches Fahr-
zeug (1) sendet, der Ladevorgang gemäß dem La-
dezeitfenster eine vorbestimmte Zeitspanne ausge-
setzt wird und ein neues Ladezeitfenster festgelegt
wird, welches von dem aktuell verwendeten Ladezeit-
fenster abweicht, wobei der Beginn des neuen Lade-
zeitfensters nach der vorbestimmten Zeitspanne liegt
und ansonsten der Ladevorgang gemäß dem neu-
en Ladezeitfenster das Ladezeitkriterium bei unver-
ändertem Anfahrtszeitpunkt und Sollladezustand er-
füllt.

7.     Zentrales Steuersystem zur Steuerung des
elektrischen Ladens einer Gruppe von Fahrzeugen
(1), welche elektrisch an ein Stromnetz eines Strom-
netzbetreibers angeschlossen sind, wobei die jewei-
ligen Fahrzeuge (1) aus dem Stromnetz Strom zum
Laden eines fahrzeugseitigen Energiespeichers zum
Antrieb des jeweiligen Fahrzeugs (1) beziehen, wo-
bei das zentrale Steuersystem (CO) mit den jeweili-
gen Fahrzeugen (1) der Gruppe sowie mit einem Ser-
ver (SE') des Stromnetzbetreibers und einer Anzahl
von elektrischen Einheiten (SB) über Kommunikati-
onssignale kommunizieren kann, wobei die Anzahl
von elektrischen Einheiten (SB) eine oder mehre-
re Stromverbrauchs- und/oder Stromabgabeeinhei-
ten (BS) umfasst, welche jeweils eine höhere Re-
aktionszeit für eine elektrische Leistungsanpassung
in Antwort auf Kommunikationssignale des zentralen
Steuersystems (CO) und/oder eine höhere Zeitsyn-
chronität in Bezug auf eine Uhr des zentralen Steu-
ersystems (CO) im Vergleich zu den Fahrzeugen (1)
aufweisen, wobei das zentrale Steuersystem derart
ausgestaltet ist, dass
– das zentrale Steuersystem (CO) in Antwort auf ei-
nen empfangenen Reduktionsbefehl (RB), der vom
Server (SE') des Stromnetzbetreibers stammt, an zu-
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mindest einen Teil der Fahrzeuge (1) der Gruppe ei-
nen oder mehrere erste Befehle (B1) sendet, die ein
Aussetzen des Ladens der fahrzeugseitigen Energie-
speicher des zumindest einen Teils der Fahrzeuge
(1) bewirken, wobei der Reduktionsbefehl (RB) einen
Leistungsbetrag festlegt, um den die Leistungsauf-
nahme der Gruppe von Fahrzeugen (1) am Strom-
netz zu vermindern ist;
– das zentrale Steuersystem (CO) ab dem Aussen-
den des oder der ersten Befehle (B1) in vorgege-
benen Zeitabständen einen Leistungswert (LW) er-
mittelt, der sich zusammensetzt aus der Verringe-
rung der Gesamtleistungsaufnahme der fahrzeugsei-
tigen Energiespeicher der Fahrzeuge (1) der Gruppe
und der Anzahl von elektrischen Einheiten (SB) im
Vergleich zur Gesamtleistungsaufnahme beim Aus-
senden des oder der ersten Befehle (B1) zuzüglich
der Erhöhung der Gesamtleistungsabgabe der fahr-
zeugseitigen Energiespeicher der Fahrzeuge (1) der
Gruppe und der Anzahl von elektrischen Einheiten
(SB) im Vergleich zur Gesamtleistungsabgabe beim
Aussenden des oder der ersten Befehle (B1);
– das zentrale Steuersystem (CO) über einen oder
mehrere zweite Befehle (B2), die es an zumindest ei-
nen Teil der Anzahl von elektrischen Einheiten (SB)
sendet und welche eine Veränderung der Leistungs-
aufnahme und/oder Leistungsabgabe des zumindest
einen Teils der Anzahl von elektrischen Einheiten
(SB) bewirken, den Leistungswert (LW) auf den Leis-
tungsbetrag (LB) gemäß dem Reduktionsbefehl (RB)
regelt.

8.   Steuersystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steuersystem zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 2
bis 6 eingerichtet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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